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(54) Profilbahn für die Entlüftung und Entwässerung von im Dünnbett Verlegten Bodenfliesen,
insbesondere keramischen Fliesen

(57) Profilbahn (10) zur Anordnung zwischen der
Unterseite von auf einer Tragplatte (22) im Dünnbett
(26) zu verlegenden Bodenfliesen (24), wie kerami-
schen Fliesen o.dgl. und der Oberseite der Tragplatte
(22), bestehend aus einer eigensteifen Kunststoffolie,
welche durch in dichtem Abstand parallel verlaufende
streifenförmige und aufeinanderfolgend jeweils in ent-
gegengesetztem   Sinn   zum   vorhergehenden   strei-
fenförmigen Abschnitt umgeformte, insbesondere
umgebogene oder umgekantete Abschnitte so profiliert
ist, daß abwechselnd zur Tragplatte und zur Bodenflie-
sen-Unterseite offen mündende Kanäle entstehen.

Die Kunststoffolie (12) ist zumindest in Teilberei-
chen mit einer Vielzahl von durchgehenden Öffnungen
versehen, welche eine flüssigkeits- und gasdurchläs-
sige Verbindung der zur Oberseite offenen Kanäle mit
der Unterseite, insbesondere den zur Unterseite offe-
nen Kanälen der Profilbahn (10) herstellen.

Auf der den Bodenfliesen (22) zugewandten Ober-
seite der Profilbahn (10) kann ein flüssigkeits- und gas-
durchlässiges Gittergewebe (30) fest haftend
aufkaschiert sein.
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